
Einzelfallprüfung für Schanigärten – auch bei Tempo 50!

Antrag: Die Landeshauptstadt München wird aufgefordert, die Genehmigung von Schanigärten in 
jedem Einzelfall zu überprüfen, unabhängig, ob der Schanigarten in einer Tempo 30 Zone oder 
Tempo 50 Straße beantragt wird.

Begründung: Während der andauernden Pandemiesituation sind insbesondere Freischankflächen für 
die lokale Gastronomie besonders wichtig geworden. Daher wird die Einrichtung von Schanigärten 
grundsätzlich begrüßt. Allerdings ist nicht nachvollziehbar, wieso Schanigärten nicht auch in 
Bereichen mit Tempo 50 im Einzelfall genehmigungsfähig sind. Die Straßen, in denen Tempo 50 
erlaubt ist, unterscheiden sich ganz erheblich. Beispielhaft soll hier die Schellingstraße im Gebiet des 
BA 3 genannt werden. Auf der Schellingstraße ist teilweise Tempo 50 erlaubt, dennoch könnten 
Schanigärten, die durch eine bauliche Trennung (Paletten, Sperrholz, etc.) zur Fahrbahn abgegrenzt 
werden, durchaus verkehrssicher installiert werden.
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